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Johann Spitzl        Blumenstraße 9 
         85567 Straußdorf 
         Tel. 08092/6744 
         Fax: 08092/850926 
         den 01.03.2020 
 
 
Johann Spitzl, Blumenstr.9, 85567 Straußdorf 

 
AELF                      
Pfaffenhofen 
Gritschstraße 38, 85276 Pfaffenhofen a.d. Ilm   Per Fax: Fax: 08441 867-1199 
 
            
 
Widerspruch Allgemeinverfügung 7911 L3.2.2020/1 
 
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren! 
 
Hiermit lege ich fristgerecht Widerspruch gegen die Allgemeinverfügung zur DÜV vom 31.01.2020, 
Az. 7311-01I20 ein. Folgender Text ist  nicht die Widerspruchsbegründung. 
 
Da ich weder von Güllefaßherstellern noch dem Maschinenring einen belegten gemessenen 
Nachweis der NH³ Emissionsreduzierung bekommen habe, benötige ich zur  
Widerspruchsbegründung weitere Unterlagen und bitte um baldige Zusendung bis spätestens 15. 
März 2020. Diese sind zwingend notwendig. 
 
Laut DÜV § 6 Abs. 3 sind alternative Verfahren, die eine vergleichbare Emissionsminderung wie 
die streifenförmigen Ausbringung erreichen, erlaubt. 
 
Ältere wissenschaftliche Arbeiten belegen, dass die streifenförmige Gülleausbringung keine 
belastbare Emissionsminderung gegenüber der Breitverteilung haben. 
 
Dagegen behauptet das StELF: 
Die NH3-Emissionsminderung der Ausbringtechnik mit streifen-förmiger Ablage ist 
unumstritten und wissenschaftlich belegt. Sie beträgt durchschnittlich mindestens 30 % beim 
Schleppschlauch, 50 % beim Schleppschuh und 80 % bei Injektionstechniken. 
 
Ich benötige den Nachweis, Offenlegung und Bestätigung der wissenschaftlichen Belege, welche 
die "Vergleichbarkeit" anhand der "Verfahren-Schleppschlauch", " -Schleppschuh" und -Injektion" 
die  Emissionsreduktion gegenüber der Breitverteilung garantieren. 
 
Der Nachweis hat unter folgenden Bedingungen nach dem StELF für die Alternativen Verfahren zu 
erfolgen: 

Das Verfahren muss durch wissenschaftliche Fachbehörden bundesweit anerkannt sein. 

Das Verfahren muss mit wissenschaftlich anerkannten und wiederholbaren Versuchsergebnissen 
belegt sein. Zudem müssen protokollierte (positive) Messergebnisse von zertifizierten Ein-
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richtungen, welche nachgewiesene Expertise von Ammoniakmessungen in Freilandversu-
chen vorweisen können, vorliegen (z.B. Vera-Protokoll). 

Das Verfahren muss genau beschrieben und jederzeit von Dritten, vor allem von mir als 
Landwirt, nachvollzogen werden können 

Das heißt natürlich bei allen Verhältnissen, beim Ausbringen von Gülle in der Praxis unter Be-
rücksichtigung aller natürlichen Gesetzmäßigkeiten. 

2 
Um die Vergleichbarkeit im Sinne des "Alternativen Verfahren" belegen zu können, müssen die 
bereits zugelassenen Verfahren die garantierte Mindestreduktion ebenso belegen, wie diese von den 
Alternativen gefordert werden.  
Dazu benötige ich die Versuchswerte, Protokolle und Messergebnisse der Verfahren-
Schleppschlauch, -Schleppschuh und -Injektion, gegenüber der qualifizierten Breitverteilung, 
aufgeschlüsselt nach den Parametern bei: 
 
- unterschiedlichem Wetter (ob Tau, Regen oder Sonnenschein) 
- unabhängig der Temperaturen 
- identisch auf Ackerland als auch auf Grünland 
- unabhängig vom TS Gehalt 
- unabhängig vom Kraftfutter- und Eiweisanteil der Fütterung 
- unabhängig der Gülleart 
- unabhängig der Luftfeuchtigkeit 
- unabhängig der Gras- bzw. Getreidelänge 
- unabhängig des Zeitpunkts der Ausbringung 
- unabhängig der Luft- und Bodentemperatur 
-unter Berücksichtigung der gesamten Zeit der möglichen NH³ Emission 
 
Alle Angaben nach Emissionspotential NH3 gemessen in ppm. 
Denn NH³ Meßgeräte gibt es seit Jahren. 
Zu berücksichtigen sind im weiteren die Verhältnismäßigkeit im Zusammenhang mit z. B. der 
Lachgasentwicklung, dieses ist 300 mal schädlicher als CO². 
Ebenso die Auswirkung auf Bodenfruchtbarkeit, Pflanzenverträglichkeit, auch Verätzung, 
Vermehrung von Clostridien, Keimbelastung von Produkten, z. B. Mehl Milch sowie die 
Fäulnisbelastung in Gülle / Boden usw.  
 
Zusätzlich ein TÜV-Zertifikat in der Praxis gemessen bei der jeweiligen Emission der 
verschiedenen Ausbringtechniken. Also von einer Unabhängigen Stelle geprüft. Dies ist erforderlich, 
da Forschungseinrichtungen nur eine punktuelle Betrachtung vornehmen und oftmals Drittmittel / 
Staatsmittel bekommen, welche eine unabhängige Forschung beeinflussen können. 
 
Diese Daten müssen längt vorliegen, damit eine Gesamtbeurteilung erfolgen konnte um negative 
Auswirkungen zu vermeiden. 
. 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 
Johann Spitzl 



Johann Spitzl        Blumenstraße 9 
         85567 Straußdorf 
         Tel. 08092/6744 
         Fax: 08092/850926 
         den 17.03.2020 
 
 
Johann Spitzl, Blumenstr.9, 85567 Straußdorf 

 
AELF                      
Pfaffenhofen 
Gritschstraße 38,      Per Fax: Fax: 08441 867-1199 
85276 Pfaffenhofen a.d. Ilm 
            
 
Erinnerung zum Widerspruch Allgemeinverfügung 7911 L3.2.2020/1 vom 1.3.2020 
 
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren! 
 
Ich erinnere an meinen Widerspruch vom 1.3.2020, mir die erforderlichen, angeforderten 
Belege zur Begründung meines Widerspruch baldmöglichst, spätestens bis 6. April 2020 
zukommen zu lassen. Sollte es Ihnen nicht möglich sein die Belege bis zum oben genannten 
Zeitpunkt zukommen zu lassen, teilen Sie mir mit, bis wann ich die geforderten Unterlagen 
bekomme. 
 
Als Anlage sende ich meinen Widerspruch und die Sendebestätigung zu. 
 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 
Johann Spitzl 
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